
 

 

 Das Wichtigste 
 aus dem Steuerrecht  

 
 Dezember 2017 

 
Wir machen Weihnachtsferien ab Mittwoch 27.12.2017 bis einschließlich 
Montag 01.01.2018. Im neuen Jahr sind wir ab Dienstag 02.01.2018 wieder für Sie da. 
 
 
„Das Wichtigste zum Jahreswechsel 2017 /2018“ 
finden Sie auf unserer Internetseite www.bruggerundpartner.de als pdf.Datei zum Herunter-
laden. Unter anderem mit folgenden Themen: 
- Gesetz gegen Steuerbetrug an Ladenkassen nunmehr verabschiedet, steuerliche  

Voraussetzungen bei elektronischen Kassen, sowie Kassen-Nachschau ab 1.1.2018 
- Neuregelung bei der Abschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 1.1.2018 
- Weihnachtsfeier / Betriebsveranstaltung 
- Geschenke an Geschäftsfreunde 
- Geschenke an Arbeitnehmer 
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1. Informationsaustausch in  

Steuersachen 
 
Am 30.9.2017 begann auf Grundlage des 
neuen Common Reporting Standard 
(CRS) der erste automatische Informati-
onsaustausch über Finanzkonten zwi-
schen Deutschland und 49 Staaten und 
Gebieten für den Meldezeitraum 2016. 
Derzeit haben sich bereits über 100 Staa-
ten und Gebiete dazu bekannt, den ge-
meinsamen Meldestandard einzuführen. 
Durch diese Regelung werden Informatio-

nen über Konten bzw. Vermögensanlagen 
zwischen den an diesem Infor-
ma-tionsaustausch teilnehmenden Staaten 
und Gebieten automatisch ausgetauscht. 
 
Weltweit bestehen zwischen den teilneh-
menden Staaten und Gebieten schon über 
2000 bilaterale Austauschbeziehungen. 
Weitere Staaten und Gebiete werden ab 
dem 30.9.2018 hinzukommen.  
 
Anmerkung: Gemeldet werden u. a. Na-
men, Adresse, Kontonummer, Kontostän-
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de von Depots und Einlagekonten sowie 
Verkaufserlöse aus Finanzgeschäften, 
Treuhandgesellschaften und Stiftungen. 
Nach dem OECD-Standard für den auto-
matischen Informa-tionsaustausch über 
Finanzkontendaten sind nicht nur Konten 
von natürlichen Personen, sondern auch 
von juristischen Personen sowie Rechts-
trägern einschließlich Trusts und Stiftun-
gen meldepflichtig. Darüber hinaus um-
fasst der Standard auch die Pflicht zur 
Prüfung passiver Non Financial Entities 
und die Meldung der natürlichen Perso-
nen, die diese Rechtsträger tatsächlich 
beherrschen – also die Mitteilung der da-
hinterstehenden wirtschaftlich Berechtig-
ten, die sog. „beneficial owners“.  
 
 
2. Kein „Spekulationsgewinn“ bei 

selbst genutzten Ferienhäusern und 
Zweitwohnungen 

 
Zu den steuerpflichtigen Einkünften gehö-
ren auch Einkünfte aus privaten Veräuße-
rungsgeschäften – sog. „Spekulationsge-
schäften“. Dazu zählen u.a. Veräußerun-
gen von Grundstücken, bei denen der 
Zeitraum zwischen Anschaffung und Ver-
äußerung nicht mehr als zehn Jahre be-
trägt.  
 
Werden die Grundstücke im Zeitraum zwi-
schen Anschaffung oder Fertigstellung 
und Veräußerung ausschließlich zu eige-
nen Wohnzwecken oder im Jahr der Ver-
äußerung und in den beiden vorangegan-
genen Jahren zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt, unterfallen sie nicht der Steuer-
pflicht. 
 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs in 
seiner Entscheidung vom 27.6.2017 wird 
ein Gebäude auch dann zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt, wenn es der Steu-
erpflichtige nur zeitweilig bewohnt, sofern 
es ihm in der übrigen Zeit als Wohnung 
zur Verfügung steht.  Danach setzt die 
Nutzung zu „eigenen Wohnzwecken“ we-
der die Nutzung als Hauptwohnung voraus 
noch muss sich dort der Schwerpunkt der 
persönlichen und familiären Lebensver-
hältnisse befinden.  
 
Anmerkung: Ein Steuerpflichtiger kann 
deshalb mehrere Gebäude gleichzeitig zu 
eigenen Wohnzwecken nutzen. Erfasst 

sind daher auch Zweitwohnungen, nicht 
zur Vermietung bestimmte Ferienwohnun-
gen und Wohnungen, die im Rahmen ei-
ner doppelten Haushaltsführung genutzt 
werden. Nach dieser Entscheidung sind 
nicht dauernd bewohnte Zweitwohnungen 
und ausschließlich eigengenutzte Ferien-
wohnungen nicht von der steuerlichen 
Begünstigung ausgenommen.  
 
 
3. Vorauszahlung von privaten Kran-

kenversicherungsbeiträgen kann 
sich rechnen 

 
Beiträge für die Basiskranken- und Pflege-
versicherung sind seit 2010 in unbegrenz-
ter Höhe als Vorsorgeaufwendungen 
steuerlich abziehbar. Wenn dadurch der 
jährliche Höchstbetrag für übrige Vorsor-
geaufwendungen für Selbstständige nicht 
ausgeschöpft ist, können Ausgaben für 
weitere Versicherungen geltend gemacht 
werden. I. d. R. ist der Höchstbetrag je-
doch schon allein durch die Krankenversi-
cherungsbeiträge überschritten, mit der 
Folge, dass andere übrige Vorsorgeauf-
wendungen faktisch steuerlich nicht be-
rücksichtigt werden.  
 
Das Einkommensteuergesetz regelt, dass 
Beiträge für künftige Jahre im Zahlungs-
jahr abziehbar sind, soweit sie das 2,5-
fache der für das Zahlungsjahr gezahlten 
Beiträge nicht übersteigen. Werden Kran-
kenversicherungsbeiträge in der erlaubten 
Höhe vorausbezahlt, kann sich daraus für 
nicht gesetzlich Versicherte – unter weite-
ren Voraussetzungen – ein interessanter 
Steuerspareffekt ergeben. 
 
So können im Jahr der Zahlung die kom-
pletten Vorauszahlungen steuerlich gel-
tend gemacht werden. Dafür brauchen im 
Folgejahr keine Krankenversicherungsbei-
träge mehr gezahlt werden und die ande-
ren Vorsorgeaufwendungen wie z.B. Bei-
träge zu Kapital-Lebensversicherungen 
werden steuerlich wirksam. 
 
Bitte beachten Sie! Ob sich diese Gestal-
tung lohnt, muss im Einzelfall geprüft wer-
den, da die Einkünfte der betroffenen Jah-
re, die Progression oder Verlustverrech-
nungen berücksichtigt werden müssen. 
Grundsätzlich sollten ausreichend andere 
sonstige Vorsorgeaufwendungen wie z. B. 



 

 

Beiträge zu Kapital-
Lebensversicherungen, Haftpflicht- und 
Unfallversicherungen vorhanden sein und 
die Krankenkasse die Vorauszahlung ak-
zeptieren. Bei Pflichtversicherten in der 
gesetzlichen Krankenkasse ist dies nicht 
möglich.  
 
 
4. Bundesfinanzhof ändert seine 

Rechtsprechung zu eigenkapitaler-
setzenden Finanzierungshilfen 

 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat seine 
Rechtsprechung zur eigenkapitalersetzen-
den Finanzierung bei der GmbH mit Urteil 
vom 11.7.2017 geändert. Danach ist mit 
der Aufhebung des Eigenkapitalersatz-
rechts durch das Gesetz zur Modernisie-
rung des GmbH-Rechts und zur Bekämp-
fung von Missbräuchen (MoMiG) die ge-
setzliche Grundlage für die bisherige 
Rechtsprechung zur Berücksichtigung von 
Aufwendungen des Gesellschafters aus 
eigenkapitalersetzenden Finanzierungshil-
fen als nachträgliche Anschaffungskosten 
entfallen. 
 
Aufwendungen des Gesellschafters aus 
seiner Inanspruchnahme als Bürge für 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft führen 
nicht mehr zu nachträglichen Anschaf-
fungskosten auf seine Beteiligung. Nach-
trägliche Anschaffungskosten minderten 
den Veräußerungs- oder Auflösungsge-
winn oder erhöhten einen entsprechenden 
Verlust.  
 
Durch das MoMiG sind Darlehen, die ein 
Gesellschafter seiner Gesellschaft gege-
ben hat, im Insolvenzverfahren der Ge-
sellschaft nachrangig zu erfüllen. Eine 
Kapitalbindung tritt nicht mehr ein. Mit der 
Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts 
ist die gesetzliche Grundlage für die bishe-
rige Annahme von nachträglichen An-
schaffungskosten entfallen.  
 
Anmerkung: Die Entscheidung des BFH 
hat große Auswirkung auf die Finanzie-
rung von Kapitalgesellschaften durch Ge-
sellschafterdarlehen und die Absicherung 
von Darlehen durch Bürgschaften des 
Gesellschafters. Er gewährt deshalb Ver-
trauensschutz in die bisherige Rechtspre-
chung für alle Fälle, in denen der Gesell-
schafter eine eigenkapitalersetzende Fi-

nanzierungshilfe bis zum 27.9.2017 geleis-
tet hat oder wenn eine Finanzierungshilfe 
des Gesellschafters bis zu diesem Tag 
eigenkapitalersetzend geworden ist.  
 
 
5. Überlegungen und Handlungsbedarf 

zum Jahresende 2017 
 
KINDERGELD-ANTRAGSFRIST ÄN-
DERT SICH AB 2018: Mit dem sog. Steu-
erumgehungsbekämpfungsgesetz wurde 
überraschend noch eine Änderung zum 
Kindergeld eingeführt, mit der ein Kinder-
geldantrag ab dem 1.1.2018 nur noch 
für sechs Monate rückwirkend gestellt 
werden kann.  
 
Hier gilt insbesondere zu beachten, dass 
Kindern auch nach deren Erstausbildung 
weiterhin Kindergeld zustehen kann, wenn 
sie eine weitere Ausbildung beginnen. 
Grundsätzlich haben die Eltern zwar An-
spruch auf den Kinderfreibetrag. Bei der 
sog. Günstigerprüfung zwischen der Aus-
wirkung des Kinderfreibetrags und des 
Kindergelds wird aber nicht das ausbe-
zahlte Kindergeld berücksichtigt, sondern 
der grundsätzliche Anspruch auf das Kin-
dergeld zugrunde gelegt, d. h. dass das 
Kindergeld angerechnet wird, auch wenn 
es wegen verspäteter Antragstellung gar 
nicht ausgezahlt wurde. 
 
Anmerkung: Insbesondere für erwachse-
ne Kinder zwischen dem 18. und 25. Le-
bensjahr sollte grundsätzlich rechtzeitig 
und vorsorglich ein Antrag bei der Famili-
enkasse gestellt werden, wenn die Kin-
dergeldgewährung möglich erscheint.  
 
WEIHNACHTSFEIER/ BETRIEBSVER-
ANSTALTUNG: Für Betriebsveranstaltun-
gen seit dem 1.1.2015 wurde die bis zum 
31.12.2014 geltende Freigrenze von 110 € 
in einen „Freibetrag“ umgewandelt. So 
bleiben Aufwendungen bis zu dieser Höhe 
steuerfrei, auch wenn der Betrag pro Ver-
anstaltung und Arbeitnehmer überschritten 
wird. Nur der überschrittene Betrag ist 
dann steuer- und sozialversicherungs-
pflichtig.  
 
Beispiel: Die Aufwendungen für eine Be-
triebsveranstaltung betragen 10.000 €. 
Der Teilnehmerkreis setzt sich aus 75 Ar-
beitnehmern zusammen, von denen 25 



 

 

von je einer Person begleitet werden. Die 
Aufwendungen sind auf 100 Personen zu 
verteilen, sodass auf jede Person ein 
geldwerter Vorteil von 100 € entfällt.  
 
Sodann ist der auf die Begleitperson ent-
fallende geldwerte Vorteil dem jeweiligen 
Arbeitnehmer zuzurechnen. 50 Arbeit-
nehmer haben somit einen geldwerten 
Vorteil von 100 €, der den Freibetrag von 
110 € nicht übersteigt und daher nicht 
steuerpflichtig ist. Bei 25 Arbeitnehmern 
beträgt der geldwerte Vorteil 200 €. Nach 
Abzug des Freibetrags von 110 € ergibt 
sich für diese Arbeitnehmer ein steuer-
pflichtiger geldwerter Vorteil von jeweils 
90 €. Er bleibt dann sozialversiche-
rungsfrei, wenn sie der Arbeitgeber mit 
25 % pauschal besteuert.  
 
Bitte beachten Sie: Eine begünstigte Be-
triebsveranstaltung liegt nur dann vor, 
wenn sie allen Angehörigen des Betriebs 
oder eines Betriebsteils grundsätzlich of-
fensteht. Eine Betriebsveranstaltung wird 
als „üblich“ eingestuft, wenn nicht mehr als 
zwei Veranstaltungen jährlich durchgeführt 
werden. Auf die Dauer der einzelnen Ver-
anstaltung kommt es nicht an. Demnach 
können auch mehrtägige Betriebsveran-
staltungen begünstigt sein. Übersteigt der 
Betrag 110 €, ist der Vorsteuerabzug (ins-
gesamt) nicht möglich. 
 
SONDERABSCHREIBUNG FÜR KLEINE 
UND MITTLERE UNTERNEHMEN: Wer-
den bewegliche Wirtschaftsgüter wie z. B. 
Maschinen angeschafft, können kleine und 
mittlere Betriebe – unter weiteren Voraus-
setzungen – im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung sowie in den folgenden vier 
Wirtschaftsjahren zur normalen Abschrei-
bung zusätzlich Sonderabschreibungen in 
Höhe von insgesamt bis zu 20 % in An-
spruch nehmen.  
 
Der Unternehmer kann entscheiden, in 
welchem Jahr er wie viel Prozent der Son-
derabschreibung beanspruchen will und 
damit die Höhe des Gewinns steuern. 
 
Die für die Inanspruchnahme der Vergüns-
tigung relevanten Betriebsvermögens-
grenzen betragen bei Bilanzierenden 
235.000 € bzw. der Wirtschaftswert bei 
Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 
125.000 €; die Gewinngrenze bei Einnah-

me-Überschuss-Rechnern beträgt 100.000 
€.  
 

INVESTITIONSABZUGSBETRAG – 
NEUE REGELN SEIT 2016: Steuerpflich-
tige können für neue oder gebrauchte be-
wegliche Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens, die sie anschaffen oder herstel-
len wollen – unter weiteren Voraussetzun-
gen wie z. B. der betrieblichen Nutzung zu 
mindestens 90 % und Einhaltung be-
stimmter Betriebsgrößenmerkmale bzw. 
Gewinngrenzen (wie bei der Sonderab-
schreibung) –, bis zu 40 % der voraus-
sichtlichen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten steuerlich gewinnmindernd 
abziehen. Der Abzugsbetrag darf im Jahr 
der Inanspruchnahme und den drei Vor-
jahren 200.000 € je Betrieb nicht überstei-
gen.  
 
Durch das Steueränderungsgesetz 2015 
wurden die Regelungen zum Investitions-
abzugsbetrag geändert. Daraus ergeben 
sich, je nach Jahr der Bildung des Investi-
tionsabzugsbetrags unterschiedliche Vo-
raussetzungen.  
 
Bildung eines Investitionsabzugsbe-
trags bis zum 31.12.2015: Ein Unter-
nehmer will in den nächsten drei Jahren 
für seinen Betrieb eine „bestimmte“ Ma-
schine im Wert von netto 50.000 € an-
schaffen. Hierfür kann er bereits für 2015 
einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe 
von 40 % (= 20.000 €) der Anschaffungs-
kosten in Anspruch nehmen, der sich in 
diesem Jahr auch gewinnmindernd aus-
wirkt.  
 
Schafft der Unternehmer nunmehr „diese 
spezielle Maschine“, für die er den Investi-
tionsabzugsbetrag in Anspruch genom-
men hat, innerhalb der nächsten drei Jah-
re an, kann er die Bemessungsgrundlage 
für die weiteren Abschreibungen und Son-
derabschreibungen auf 30.000 € im An-
schaffungsjahr vermindern, um die erfor-
derliche steuerliche Hinzurechnung aus-
zugleichen. Zusätzlich kann er eine Son-
derabschreibung in Höhe von 20 % (= 
6.000 €) gewinnmindernd ansetzen. 
 
Bildung eines Investitionsabzugsbe-
trags ab dem 1.1.2016: Durch das Steu-
eränderungsgesetz 2015 wurde insofern 



 

 

eine gewisse Flexibilisierung herbeige-
führt, als dass ein Investitionsabzugsbe-
trag auch in Anspruch genommen werden 
kann, ohne dass dafür ein „bestimmtes“ 
Wirtschaftsgut angeschafft werden muss. 
Voraussetzung ist jedoch, dass der Steu-
erpflichtige die Summen der Abzugsbeträ-
ge und der hinzuzurechnenden oder rück-
gängig zu machenden Beträge nach amt-
lich vorgeschriebenen Datensätzen durch 
Datenfernübertragung übermittelt. 
 
Nach wie vor gilt: Die Berücksichtigung 
des Investitionsabzugsbetrags ist in dem 
Wirtschaftsjahr rückgängig zu machen, in 
dem der Abzug erfolgt ist, wenn die ge-

planten Investitionen unterbleiben. Dafür 
werden bestandskräftige Bescheide korri-
giert und es entstehen Zinsaufwendungen! 
 
Investitionsabzugsbetrag nach Außen-
prüfung: Nach einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs vom 23.3.2016 darf ein 
Investitionsabzugsbetrag nicht allein des-
halb versagt werden, weil der Antrag erst 
nach einer Außenprüfung gestellt wird. Die 
Steuervergüns-tigung kann danach zur 
Kompensation eines Steuermehrergebnis-
ses der Außenprüfung eingesetzt werden. 
 
    

 
  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.),  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.),  
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag 
 

11.12.2017 

Sozialversicherungsbeiträge 
 

27.12.2017 
 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Äl tere Bas iszinssätze f i n den Sie im  Int ernet  unt er :  

ht tp: / /www .bu ndesb an k.d e/Bas iszinssatz  
 

    
 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 
Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozent-

punkte 
zzgl.  40 € Pauschale 

 
 
 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2017: September = 109,6; August = 109,5, Juli = 109,4; Juni = 109,0;  
Mai 108,8; April = 109,0; März = 109,0; Februar = 108,8; Januar = 108,1 
2016: Dezember = 108,8; November = 108,0; Oktober = 107,9 
 

Äl tere Verbra ucherpr eis indizes  f i nd en Sie im  Intern et  unt er :   
ht tp: / /www .des t at i s .de -  Ko njun ktur indi kator en -  Verbr aucherpr e is inde x 

  
 

Alle Bei träge s ind nach bes tem W issen zusammengestel lt .  Eine Haf tung für  deren Inhal t  kann jedoch  
nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz
http://www.destatis.de

